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Wir bauen Materialsammlung für

Baugenossenschaften

DAS WOHNEN

Nr. 4 / 1955
6

Die Lastenrechnung (Siehe Schema „Wir bauen", Nr. 5)

A. Kapitalverzinsung und Kapitalrückzahlung
Die Kapitalverzinsung ergib! sich aus den Bedingungen,
unter denen die Hypotheken gewährt werden. Der Zinsfuh
für das Eigenkapital soll nicht höher sein als derjenige für
die I. Hypothek.
Die nachgehenden Hypotheken müssen ratenweise
zurückbezahlt werden. Wird jährlich ein bestimmter, sich
gleichbleibender Betrag für Zins und Rückzahlung vereinbart, so
spricht man von einer Annuität. Bei Hypotheken setze man
den Antangszins ein und die mittlere Rückzahlungsrate unter

Punkt 5. (Bei einer Amortisationsdauer von 28 Jahren
also den 28. Teil.)
Es ist darauf hinzuweisen, dah die Kapitalrückzahlungen
nicht unbedingt als Vermieferlasfen betrachtet werden können.

Die Hypothekarschulden müssen entsprechend der
Altersentwertung des Gebäudes vermindert werden, sonst
würde eine Überschuldung entstehen. Die Mittel dafür muh
der Mieter aufbringen. Werden jedoch die Hypotheken
stärker abgetragen, so triff eine Vermögensverschiebung
ein. Der private Vermieter kann ohne weitere Belastung des
Mieters aus eigenen Mitteln stärker amortisieren. Er hat
dann zum Beispiel um so mehr in der Liegenschaft
investiert, als er weniger auf dem Sparheft hat. Eine gut
fundierte Genossenschaft kann aus ihren Reserven mehr
amortisieren. Anders ist es bei einer jungen Genossenschaft. Sie
verfügt nur über ihr Anteilkapital, das ohnehin als Eigen-
kapifal in den Liegenschaften investiert ist. Will sie stärker
amortisieren, so muh sie entweder die Mitglieder verpflichten,

weitere Anfeile zu zeichnen und einzubezahlen, was
oft nichf möglich ist, oder sie muh die Mietzinse so
ansetzen, dah die Kapitalrückzahlungen aus den eingehenden
Mietzinsen geleistet werden können, was ihr auch die
nötige Reservenbildung ermöglicht.

B. Betriebsauslagen
Die Abgaben lassen sich durch eine Anfrage bei den
zuständigen Ämtern ermitteln. Selbstverständlich ist nur
einzusetzen, was nichf gemäfj Mietvertrag von den Mietern
separat bezahlt werden muh. Hauswartkosfen haben
hauptsächlich die Genossenschaften der welschen Schweiz. Sie
sollen in einem richtigen Verhältnis zum Arbeitsaufwand
stehen.

C. Unterhalt
Die Auslagen für Reparaturen sind anfänglich gering, steigen

dann aber mit dem Alter der Gebäude. Erneuerungen
müssen erst im Laufe der Zeit periodisch durchgeführt werden.

Es wäre jedoch nicht richtig, die Mietzinse für den
Anfang niedrig anzusetzen und sie später, wenn die Auslagen
für Reparaturen gröfjer geworden sind, zu erhöhen. Mit
dem Alter sinkt der Miefwert der Wohnungen. Der Miefer
würde darum einen Aufschlag ungerechf finden. Aufjerdem
könnten die Aufschläge in einer Zeit der wirtschaftlichen
Depression nötig werden.
Man muh darum die Mietzinse so festsetzen, dah sie für
den Unterhalt auf eine längere Zeit ausreichen, am besten
für 30 Jahre, da nachher die nachgehenden Hypotheken
amortisiert sind und dadurch Mittel für den Unterhalt frei
werden.
Die Kosten für den Unterhalt können nur geschätzt werden.
Sie variieren nach der Art der Gebäude und ihrer Ausführung

sowie nach der Art, wie die Wohnungen behandelt
werden. Anspruchsvolle Mieter verursachen höhere Kosten
für Erneuerungen.
Die Unferhaltskosten werden in einem Prozentsatz der un-
abgeschriebenen Kosten des Gebäudes und der Um¬

gebungsarbeiten festgesetzt. Diese Rechnungsart hat insofern

eine Schwäche, als die Gebäude- und Umgebungs-
kosfen mit dem Baukostenindex schwanken. Nach den
Grundsätzen der Preiskontrolle wird der Prozentsatz für
Unterhalt darum so errechnet, dah 1,5 Prozent für Unterhalt
eingesetzt wird, wenn das Gebäude bei einem Baukosfen-
index von 100 erstellt wurde. Bei einem höheren Baukostenindex

teilt man das Hunderlfache durch den Index.
(Beispiel: Bei einem Baukostenindex von 200 ergibt sich 150
durch 200 gleich 0,75 Prozent.) 0,75 Prozent reichen jedoch
nicht.
Viel wichtiger ist die Bauart des Gebäudes. Eine «billige»
Ausführung hat später vermehrte Auslagen für Unterhalf
zur Folge; man berechnet aber die Unterhaltsquote nach
den niedrigeren Erstellungskosten. Es entsteht also ein
doppelter Fehler.
Schon bei normal ausgeführten Bauten liegen die
Unferhaltskosten nach 20 Jahren etwas über 1 Prozent (mindestens

1,1 Prozent). Rechnet man damit, dafj die Unterhaltskosten

allmählich ansteigen und bis zum 12. Jahr 1 Prozent
erreichen, so hat man später mehr (bis 1,4 Prozent) zur
Verfügung, wenn man die Reparaturenquote mit 1 Prozent
eingesetzt hat. Bei «billigen» Gebäuden ist soviel nötig. Bei
normal ausgeführten Bauten genügt eine Reparafurenquote
von 0,9 Prozent. Überraschungen bringen oft die Unterhaltskosten

für die Gärten, Rasenplätze, Wege usw. Man setze
darum einen Betrag auf Grund einer Offerte eines
Gartenbau-Fachmannes für alle Unterhaltsarbeifen, die von der
Genossenschaft auszuführen sind, ein.
Für Kaminreinigung, Ausstreichen der Dfen, Weifjeln der
Küchen usw. ist selbstverständlich nur dann ein Betrag
einzusetzen, wenn die Genossenschaft diese Arbeiten auf ihre
Kosten ausführen läfjt.

D. Abschreibung für Altersentwertung
Der Altersentwertung unterliegen nur das Gebäude und die
Einrichtungen im Umgelände. Man schreibt deshalb nur von
den Anlagekosten abzüglich Landerwerb ab. Praktisch
geschieht dies meist über ein Amortisationskonfo, so dafj die
Liegenschaften zum ursprünglichen Anlagewert in der
Rechnung stehen bleiben und das Amortisationskonfo die
Höhe der Abschreibungen ausweist.
Bei subventionierten Wohnbauten sind die Barsubventionen

bereits abgeschrieben. Man schreibt darum vom Netto-
anlagewert ab.

Allgemein rechnet man mit einer Altersenfwerfung von V>

Prozent. In die Lastenrechnung ist ein Betrag für Altersentwertung

nur einzusetzen, wenn die Kapitalrückzahlung
(Punkt 5) die Abschreibungsquofe von M> Prozent nichf
erreicht. Der Befrag unter 19 soll dann denjenigen unter 5
bis zur vollen Amortisationsquote (H Prozent der Anlagekosten

abzüglich Landkosten) ergänzen.
Neben dieser allgemeinen Altersentwertung unterliegen
einzelne Einrichtungen einer rascheren Entwertung (Tapeten,

Anstriche, Apparate usw.). Es sind darum periodische
Erneuerungen nötig. Damit im gegebenen Zeitpunkt die Mittel

vorhanden sind, äufnet man einen Erneuerungsfonds.
Die Einlagen in den Erneuerungsfonds entsprechen ebenfalls

einer Alfersentwertung. Sie können darum als
Amortisationen betrachtet werden. Bei Entnahmen entsteht eine
entsprechende Aufwertung.
Die Einlage in den Erneuerungsfonds geht von der Unfer-
halfsquote ab. Wird ein Erneuerungsfonds geäufnet, so müssen

die Beträge unter 13, 14 und 20 zusammen 0,9 bis 1,0
Prozent der unabgeschriebenen Kosfen der Gebäude und
der Umgebungsarbeiten ausmachen.
Die Städte Zürich und Winterthur schreiben eine jährliche



Einlage in den Erneuerungsfonds von Y\ Prozent der
ursprünglichen Anlagekosten der Bauten vor.

E. Verwaltungskosten
Genossenschaften mif Verwaltungspersonal kennen ihre
Verwalfungskosten aus Erfahrung. Junge Genossenschaften
rechnen off mit zu geringen Auslagen. Meist wird mit 3

Prozent der Mietzinseinnahmen gerechnet. Die Mietzinse
sind aber ein schlechter Mafjstab. Bei subventionierten
Wohnungen mit niedrigen Miefzinsen sind die
Verwalfungskosten nicht kleiner als bei nichfsubventionierten
Wohnungen.
Richtiger ist es, von den Brufto-Anlagekosfen auszugehen.
Bei Genossenschaften ohne Verwaltungspersonal genügen
dann zwei Promille.

Eine Genossenschaff hat Auslagen, die der private Vermieter
nicht hat. (Druck des Jahresberichtes, Verbandsorgan,

Bildungsveranstaltungen, Generalversammlung usw.). Wir
erachten es als selbstverständlich, dafj diese Kosten nicht
durch besondere Mitgliederbeiträge, sondern mit dem Mietzins

bezahlt werden.
Steuern dürfen nichf in die Lastenrechnung aufgenommen
werden. Punkt 25 ist nur deshalb in das Schema aufgenommen

worden, weil die Kapitalsteuern auch dann bezahlt
werden müssen, wenn die Jahresrechnung keinen Ertrag
ausweist. In diesem Falle gehen die Kapitalsteuern auf Ko-
sfen der Verzinsung der Genossenschaftsanteile oder gar
— wenn keine Reserven vorhanden sind — auf Kosten der
Anteile selbst. Bei der Festsetzung der Mietzinse mufj man
darum auch immer an die Steuern denken.

Die Baubeschreibung
Der von unserem Verbände geschaffenen Beratungsstelle
fallen unfer anderem die Aufgaben zu, nach finanziellen und
technischen Gesichtspunkten gute Lösungen des sozialen
Wohnungsbaues zu sammeln und Kosfenvoranschläge in
baulicher und finanzieller Hinsicht zu prüfen.

Ihre Arbeit kann wesentlich erleichtert werden, wenn die
Voranschläge und Abrechnungen nach einem einheitlichen
Schema aufgestellt werden. Die Technische Kommission des
Verbandes ersucht darum die Bau- und Wohngenossenschaffen,

sich des von ihr aufgestellten Schemas zu bedienen.

SCHEMA
lür Voranschlag und Abrechnung

A. Gebäudekosten
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15.
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31.

h b a u

Erdarbeiten
Maurerarbeiten
Eisenbefonarbeiten
Innere Kanalisation
Kunststeinarbeifen
Zimmerarbeiten
Dachdeckerarbeifen
Spenglerarbeifen

s b a u

Schlosserarbeifen
Briefkästen, Normkellerfenster,
Schuhkrafzrosfe usw.
Wäschehängen, Teppichklopfeinrichtung

Schreinerarbeiten
Kellertüren, Obsthurden,
Roste
Glaserarbeiten
Plattenbeläge
Gipserarbeiten
Malerarbeiten
Tapeziererarbeiten
Sanitäre Installationen
Elektrische Installationen
Heizungsanlage
a) Einzelöfen
b) Warmluftheizung
c) Etagenheizung
d) Warmwasser-Z'heizung
e) ölfeuerung mit Tank
Unterlagsböden
Inlaid, Parkett, Riemenböden
Jalousiearbeiten
Luftschutztüren und
Luftschutzklappen
Garagefore
Baureinigung u. Bauheizung
Aufrichte
Unvorhergesehenes
(5 Prozent der Baukosten)
Architekten- und Ingenieurhonorar

(Gebäude)
Abzug: Subvention Luftschutz

Total Gebäudekosfen

Kosten davon %
Luft6eb.-

schutz Kosten

Fr. Fr.

B. Umgebungsarbeiten
32. Äufjere Kanalisation Fr.
33. Werkleitungen Fr
34. Strafjen- und Trottoirbeläge Fr.
35. Gärtnerarbeiten Fr.
36. Unvorhergesehenes (Umgebung) Fr.
37. Architektenhonorar (Umgebung) Fr.

Total Umgebungsarbeiten Fr.

C. Bauzinsen, Gebühren, Verwaltung
38. Bauzinsen und Bankspesen Fr.
39. Gebühren (Bau-, Feuerpolizei usw.) Fr.
40. Anschlufjgebühren (Schwemmkanalisat. usw.) Fr.
41. Verwaltung Fr.
42. Verschiedenes Fr

Total Bauzinsen usw. Fr.
D. Landerwerb
43. Landkosten m2 ä Fr. Fr
44. Notariatskosten Fr.

Total Landerwerb Fr

7o der
Anlaqe-

Zusammensiellung kosten

A. Gebäudekosten Fr.
B. Umgebungsarbeiten .Fr.
C. Bauzinsen usw Fr
D. Landerwerb Fr.

Anlagekosten total Fr.

Angaben zu Vergleichszwecken:
Stundenlohn der Maurer Fr.
Stundenlohn der Maler Fr.
Stundenlohn der Schreiner Fr.

Genossenschaften, die neue Wohnbauten vorbereiten,

wenden sich frühzeitig an die

Beratungsstelle
für den sozialen Wohnungsbau
Schloßtalstraße 42, Winterthur

und zwar auch dann, wenn sie eine Beratung
nicht nötig haben. Die Beratungsstelle kann ihre
Aufgabe nur erfüllen, wenn sie über die Tätigkeit

und die Erfahrungen der Baugenossenschaften

ständig auf dem laufenden ist.
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